Sehr geehrte Frau Bätzing, 

als Vorsitzende der Qualitätssicherungskommissionen aller KV-Bereiche erfahren wir von immer mehr Ermittlungsverfahren und Prozessen gegen substituierende Ärzte besonders in Bayern und Baden-Württemberg.

In einem Fall verbietet die zuständige Aufsichtsbehörde einem Arzt die Substitutionsbehandlung bereits vor dem Verfahren, in dem erst geklärt werden soll, ob gravierende Verstöße vorliegen. In anderen Fällen wird wegen Weiterbehandlung trotz Beikonsums, angeblich überhöhter Dosierungen oder wegen Mitgabe trotz gelegentlichen Beikonsums ermittelt. Die Vorwürfe lassen manchmal suchtmedizinischen Sachverstand vermissen, denn der Beikonsum ist zu Beginn der Behandlung die Regel. Die Patienten lernen meist im Verlauf von Monaten, den Beikonsum zu reduzieren oder einzustellen.

In ländlichen Regionen gibt es nur wenige substituierende Ärzte. Bei den weiten Wegen, die Patienten zurücklegen müssen, verhindert das Verbot jeglicher Mitgabe bei gelegentlichem Beikonsum, auch wenn er die Behandlungsziele nicht gefährdet, die berufliche Rehabilitation. Zusätzlich sind die Fahrtkosten kaum finanzierbar. Von den Krankenkassen werden sie nur vereinzelt übernommen.
Die Mitgabe aus der Praxis ist nach dem BtMG und dem AMG nicht erlaubt. Inhaltlich ist nicht zu begreifen, warum die Mitgabe einzelner definierter Tagesdosen durch den behandelnden Arzt die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs mehr gefährden als die Abgabe der gleichen Tagesdosen aus der Apotheke. Verschiedene Ärzte sind deswegen zu 5 bzw. 20 Tagessätzen pro Mitgabe verurteilt worden. Es ist nicht angemessen, Ärzte nach demselben Paragraphen zu verurteilen wie Straßendealer. Solche Verfahren werden im wesentlichen in Bayern und Baden-Württemberg eingeleitet. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz interpretiert z.B. in einem Schreiben an die Regierung von Oberfranken vom 31.1.2006 die BtMVV so, dass eine Mitgabe für Sonntag aus logistischen Gründen eine Straftat nach §29 (1) Satz 1 Nr. 6a ist. In Hamburg dagegen wird seit 1990 in den Apotheken eingenommen und für Sonn- und Feiertage mitgegeben, ohne dass jemand einen Schaden behauptet. Schwerpunkt der Regelungen der BtMVV ist, das Abfließen von Substitutionsmedikamenten auf den Schwarzmarkt zu verhindern. Das ist aber ein Randproblem. Eine primäre Abhängigkeit von verschriebenen Opiaten wird nur sehr vereinzelt berichtet. Das Hauptproblem ist die Abhängigkeit von illegalem Heroin und der Mangel an Behandlungsplätzen. Die Nachfrage nach Substitutionsmedikamenten auf dem Schwarzmarkt zeigt diesen Mangel an.

In Niedersachsen ist eine Ärztin wegen des Verkaufs von Methadon rechtskräftig verurteilt worden, gegen weitere Ärzte wird ermittelt. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft stützt sich dabei auf Aussagen substituierter Patienten. Außerdem sei die Ziffer 01950 ungerechtfertigt abgerechnet worden. Daraufhin fordert die KV Niedersachsen von allen substituierenden Ärzten die kompletten Behandlungsunterlagen für mehrere Quartale an. Dieser Generalverdacht gegen die substituierenden Ärzte führt dazu, dass viele Ärzte die Substitutionsbehandlung eingestellt haben. In mehreren Regionen gibt es deshalb keine substituierenden Ärzte mehr.
Wir sind für eine sorgfältige Durchführung der Substitutionsbehandlung verantwortlich. Wir glauben, dass innerärztliche Fortbildung eher zu diesem Ziel führt als strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Diese führen meist dazu, dass nicht mehr behandelt wird und einige Regionen unterversorgt sind. Entsprechend sollten mögliche Behandlungsfehler substituierender Ärzte zunächst von den Ärztekammern oder den Qualitätssicherungskommissionen überprüft werden. Strafrechtliche Ermittlungen sollten nur dann begonnen werden, wenn nicht behandelt, sondern mit Substitutionsmitteln gehandelt wurde oder wenn Patienten durch Behandlungsfehler zu Schaden gekommen sind. Auch hierbei sollte die Beurteilung nicht nur durch Rechtsmediziner, sondern auch durch suchtmedizinisch erfahrene Ärzte erfolgen. 

Wir verfolgen mit Sorge, dass diese Verfahren und darüber hínaus ein großer Verwaltungsaufwand bei geringer Honorierung - für die eigentliche Behandlung werden 4 Gespräche im Quartal à 280 Punkte (wegen der regional verschiedenen Punktwerte 120 - 160 Euro jährlich), maximal 46.000 Punkte (1350 – 1850 Euro) dagegen für die Kontrollmaßnahmen gezahlt - dazu führen, dass viele Ärzte die Substitutionsbehandlung beenden und wenige Ärzte damit beginnen. Das ist besonders auf dem Land problematisch, wo manche Heroinabhängige mehr als 50km fahren müssen, um einen Arzt zu finden. Urlaub ist für substituierende Ärzte auf dem Land nicht möglich, denn auch der vertretende Arzt muß, um die Dauerverordnung fortzusetzen, die suchtmedizinische Qualifikation haben. In Baden – Württemberg wurde dieser Problematik Rechnung getragen, indem das Sozialministerium eine Ausnahmeregelung geschaffen hat. Sie können sicher aus den Daten des Substitutionsregisters entnehmen, in welchen PLZ-Bereichen es keine substituierenden Ärzte mehr gibt.

Wir bitten Sie, in einem ersten Schritt dieses Problem mit den Ermittlungsbehörden zu besprechen. 

Außerdem sollte die BtMVV novelliert werden. Nach unserer Einschätzung greift der §5 der BtMVV unangemessen weit in ärztliche Behandlungen ein. Er sollte bereits vor einigen Jahren – bei Erscheinen der Richtlinien der BÄK 2002 – novelliert werden. Wir bitten deshalb zu überprüfen, welche Aufgabe der §5 noch erfüllt und ob er nicht gestrichen werden kann. Mit der geltenden Regelung ist eine suchtmedizinisch begründete Behandlung erfolgreich behandelter Patienten mit einem Arbeitsplatz besonders auf dem Land nicht möglich. 

Es geht nicht darum, fahrlässiges ärztliches Handeln zu entschuldigen. Wir wollen, dass substituierende Ärzte bei Fehlverhalten so sanktioniert werden wie alle anderen Ärzte auch. Da ist das Strafrecht die letzte und selten angewandte Sanktion, und so sollte es auch bei substituierenden Ärzten sein. 

Fachleute haben sich mit der oben erwähnten Problematik auseinandergesetzt und die „Berliner Erklärung“ verfasst, in welcher sinnvolle Änderungsvorschläge beschrieben werden. Wir bitten Sie darum, diese Forderungen zu unterstützen.
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